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BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBEHÖRDEN

Einführung technischer Regelwerke 
für das Straßenwesen im Land Brandenburg

Technische Prüfvorschriften für  
Ebenheitsmessungen auf Fahrbahnoberflächen  

in Längs- und Querrichtung, 
Teil: Berührungslose Messungen, Ausgabe 2009 

(TP Eben - Berührungslose Messungen,  
Ausgabe 2009)

Technische Prüfvorschriften für  
Ebenheitsmessungen auf Fahrbahnoberflächen  

in Längs- und Querrichtung, 
Teil: Berührungslose Messungen  

für den Bauvertrag, Ausgabe 2025  
(TP Eben - Berührungslose Messungen  

für den Bauvertrag, Ausgabe 2025)

Runderlass 
des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung, 

Abteilung 4, Nr. 11/2025 - Verkehr 
Sachgebiet: 04.5: 

Straßenbefestigungen; Oberflächeneigenschaften 
16.4: 

Bauvertragsrecht und Vergabewesen; 
Abwicklung von Bauverträgen 

Vom 2. Juni 2025

Der Runderlass richtet sich an

-	 die Straßenbaubehörde des Landes Brandenburg
-	 die Landkreise, die kreisfreien Städte sowie die kreisange- 

hörigen Städte und Gemeinden des Landes Brandenburg.

Mit dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau (ARS) Num-
mer  04/2025 vom 11.  Februar 2025 (VkBl. S.  250) hat das 
Bundesministerium für Verkehr die „Technischen Prüfvor-
schriften für Ebenheitsmessungen auf Fahrbahnoberflächen in 
Längs- und Querrichtung, Teil: Berührungslose Messungen für 
den Bauvertrag, Ausgabe 2025“ bekannt gegeben.

Die in den „Technischen Prüfvorschriften für Ebenheitsmes- 
sungen auf Fahrbahnoberflächen in Längs- und Querrichtung, 
Teil: Berührungslose Messungen, Ausgabe 2009“ definier-
ten zusätzlichen Regelungen für Ebenheitsmessungen im Zu- 
sammenhang mit der bauvertraglichen Überprüfung (Ab-
schnitt  4.4.1) werden durch die „TP Eben - Berührungslose 
Messungen für den Bauvertrag, Ausgabe 2025“ ersetzt.

Die bauvertragliche Anwendung der berührungslosen Ebenheits-
messung erfolgt stufenweise entsprechend dem Allgemeinen 
Rundschreiben Straßenbau (ARS) des Bundesministeriums für 
Verkehr, Nummer 05/2025 vom 11. Februar 2025 (VkBl. S. 251).

Hiermit werden die „Technischen Prüfvorschriften für Eben-
heitsmessungen auf Fahrbahnoberflächen in Längs- und Quer-
richtung, Teil Berührungslose Messungen, Ausgabe 2009“ und 

die „Technischen Prüfvorschriften für Ebenheitsmessungen 
auf Fahrbahnoberflächen in Längs- und Querrichtung, Teil Be-
rührungslose Messungen für den Bauvertrag, Ausgabe 2025“ 
verbindlich eingeführt für die im Zuständigkeitsbereich des 
Landes Brandenburg liegenden Bundesfernstraßen und Landes-
straßen. Für die im Zuständigkeitsbereich der Landkreise, 
kreisfreien Städte sowie der kreisangehörigen Städte und Ge-
meinden des Landes Brandenburg liegenden Straßen wird die 
Anwendung empfohlen.

Die „TP Eben - Berührungslose Messungen, Ausgabe 2009“ 
und die „TP Eben - Berührungslose Messungen für den Bau-
vertrag, Ausgabe 2025“ sind bei der FGSV Verlag GmbH, Wes-
selinger Straße 17, 50999 Köln zu beziehen.

Errichtung der Stiftung Barna von Sartory

Bekanntmachung 
des Ministeriums des Innern und für Kommunales 

Vom 5. Juni 2025

Auf Grund des § 15 des Stiftungsgesetzes für das Land Bran- 
denburg (StiftGBbg) vom 30. Juni 2022 (GVBl. I Nr. 18), das 
durch Artikel 42 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl. I Nr. 9 
S. 19) geändert worden ist, wird hiermit die Anerkennung der 
„Stiftung Barna von Sartory“ mit Sitz in Brüssow (Uckermark) 
als rechtsfähig öffentlich bekannt gemacht.

Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst und Kultur 
sowie von Bildung und Erziehung, auch im Sinne ökologischen 
und nachhaltigen Bewusstseins.

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung.

Die gemäß §  4 Absatz  1 StiftGBbg zuständige Verwaltungs-
behörde für die Anerkennung einer Stiftung mit Sitz im Land 
Brandenburg, das Ministerium des Innern und für Kommuna-
les, hat die Anerkennung der Rechtsfähigkeit mit Urkunde vom 
5. Juni 2025 erteilt.

Genehmigung zum Vorhaben 
Errichtung und Betrieb von fünf Windkraftanlagen 

in 15518 Briesen (Mark)

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 24. Juni 2025

Der Firma GBB Windpark Madlitz GmbH & Co. KG, Schloss-
straße  32 in 15518  Briesen (Mark), wurde die Genehmigung 
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nach §  4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
erteilt, auf den Grundstücken in 15518 Briesen (Mark) in der 
Gemarkung Alt Madlitz, Flur 2, Flurstücke 18, 52, 53 und 207 
sowie Flur  4, Flurstücke  266, 325 und 327 fünf  Windkraft- 
anlagen zu errichten und zu betreiben (Az.: G11918-W).

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„Entscheidung

1.	 Der Firma GBB Windpark Madlitz GmbH & Co. KG, 
Schlossstraße 32 in 15518 Briesen (Mark) (im Folgenden 
Antragstellerin) wird die

Genehmigung 

nach § 4 BImSchG erteilt, fünf Windkraftanlagen (WKA) 
auf den Grundstücken in 15518 Briesen (Mark)

Bezeichnung Gemarkung Flur Flurstück
WKA 01 Alt Madlitz 2 18
WKA 02 Alt Madlitz 4 325 und 327
WKA 03 Alt Madlitz 2 207
WKA 04 Alt Madlitz 4 266
WKA 05 Alt Madlitz 2 52 und 53

in dem unter Ziffer II. und III. dieser Entscheidung be-
schriebenen Umfang und unter Berücksichtigung der 
unter Ziffer  IV. genannten Inhalts- und Nebenbestim- 
mungen zu errichten und zu betreiben.

2.	 Die Genehmigung umfasst nach § 13 BImSchG folgende 
Entscheidungen:

-	 die Baugenehmigung (AZ: 02182-23-21) nach § 72  
Abs. 1 Satz 1 Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)  
für die fünf WKA mit Zulassung einer Abweichung 
gemäß § 67 BbgBO i. V. m § 6 Abs. 5 BbgBO (Re-
duzierung der Abstandsflächen von 148,26 m auf 
75,11 m). Die Baugenehmigung umfasst auch die Er-
richtung von zwei Löschwasserzisternen mit jeweils 
75 m3 Fassungsvermögen auf den Grundstücken in 
der Gemarkung Alt Madlitz, Flur 2, Flurstücke 11, 71

-	 die Genehmigung zur Waldumwandlung nach §  8 
Abs. 1 Landeswaldgesetz (LWaldG)

VIII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen den Bescheid Nr. 30.119.00/18/1.6.2V/T13 vom 29. Ja-
nuar 2020 des Landesamtes für Umwelt in Gestalt dieses 
Widerspruchsbescheides kann innerhalb eines Monats nach 
Zustellung dieses Widerspruchsbescheides Klage bei dem 
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in Berlin 
erhoben werden.

Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die Zulassung der 
Windkraftanlagen hat keine aufschiebende Wirkung. Der An-
trag eines Dritten auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
der Anfechtungsklage gegen die Zulassung der Windkraft-

anlagen nach §  80 Absatz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichts-
ordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung 
der Zulassung beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Branden-
burg mit Sitz in Berlin gestellt und begründet werden.“

Das Vorhaben unterlag einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

Auslegung

Die Entscheidung wird in der Zeit vom 26. Juni 2025 bis ein-
schließlich 9. Juli 2025 über das länderübergreifende zentrale 
UVP-Internetportal unter https://www.uvp-verbund.de/ zu-
gänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch 
gegenüber Dritten, die keine Einwendung erhoben haben, 
als zugestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung dieses Widerspruchsbescheides Klage bei dem Ober-
verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in Berlin er-
hoben werden.

Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die Zulassung der 
Windkraftanlage hat keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag 
eines Dritten auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der 
Anfechtungsklage gegen die Zulassung der Windkraftanlage 
nach §  80 Absatz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichtsordnung 
kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zu-
lassung beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit 
Sitz in Berlin gestellt und begründet werden.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I  
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 58)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)
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3.	 Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung umfasst 
nach § 13 BImSchG folgende Entscheidungen:

-	 die Baugenehmigung nach §  72 Abs.  1 Satz  1 der 
Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) für die 
WEA 05 mit der Zulassung der beantragten Ab-
weichung (Reduzierung der Abstandsflächentiefe von 
147,30  m auf 75,11  m) gemäß §  67 Abs.  1 BbgBO 
von der Vorschrift des § 6 Abs. 9 BbgBO. Die Bau-
genehmigung umfasst auch die Errichtung einer 
Löschwasserzisterne mit einem Volumen von 100 m3 
auf dem Grundstück in 16356 Ahrensfelde, Gemar- 
kung Blumberg, Flur 8, Flurstück 33.

-	 die Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens 
nach § 71 Abs. 1 BbgBO.

-	 die denkmalrechtliche Erlaubnis nach § 9 Abs. 2 Bran- 
denburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG).

-	 die Zustimmung (Anzeigenbestätigung) für einen Erd-
aufschluss zur Baugrundverbesserung (Rüttelstopf-
säulen) gemäß §  49 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)  
und §  56 des Brandenburgischen Wassergesetzes 
(BbgWG).

VIII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen den Bescheid Nr.  20.059.00/19/1.6.2V/T13 des Landes-
amtes für Umwelt vom 9. März 2022 in Gestalt dieses Wider-
spruchsbescheides kann innerhalb eines Monats nach Zustellung 
dieses Widerspruchsbescheides Klage beim Oberverwaltungs-
gericht Berlin-Brandenburg in Berlin erhoben werden.

Hinweis zum Rechtsbehelf eines Dritten
Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die Zulassung der 
Windkraftanlagen hat keine aufschiebende Wirkung. Der An-
trag eines Dritten auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
der Anfechtungsklage gegen die Zulassung der Windkraft- 
anlagen nach § 80 Abs. 5 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung 
kann nur innerhalb eines Monats nach Zustellung der Zu-
lassung beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit 
Sitz in Berlin gestellt und begründet werden.“

Das Vorhaben unterlag den Bestimmungen nach § 6 des Wind-
energieflächenbedarfsgesetzes.

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

In der Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz 
ist über alle rechtzeitig vorgetragenen Einwendungen ent-
schieden worden.

Auslegung

Die Entscheidung wird in der Zeit vom 26. Juni 2025 bis ein-
schließlich 9. Juli 2025 auf der Internetseite des Landesamtes 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Service

Genehmigung zum Vorhaben 
Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage 

in 16356 Ahrensfelde

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 24. Juni 2025

Der Firma Prokon Regenerative Energien eG, Kirchhoffstra-
ße 3 in 25524 Itzehoe, wurde im Rahmen des Widerspruchs-
verfahrens die Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) erteilt, auf dem Grundstück in 
16356 Ahrensfelde in der Gemarkung Blumberg, Flur 8, Flur-
stück  19 eine Windkraftanlage zu errichten und zu betreiben 
(Az.: G05919-W).

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„Entscheidung

1.	 Der Firma PROKON Regerative Energien eG (im Folgen- 
den: Antragstellerin), Kirchhoffstraße 3 in 25524 Itzehoe 
wird die

Genehmigung Nr. 20.59.W0/19/1.6.2V/T13

Nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)  
erteilt, eine Windkraftanlage (WKA) am Standort 
16356 Ahrensfelde,

Gemarkung:	 Blumberg
Flur:	 8
Flurstück:	 19

in dem unter Ziffer II. und III. dieser Entscheidung be-
schriebenen Umfang und unter Berücksichtigung der 
unter IV. genannten Inhalts- und Nebenbestimmungen 
(NB) zu errichten und zu betreiben.

2.	 Das Verfahren hinsichtlich der in der ursprünglichen 
Fassung des Genehmigungsantrags beantragten WEA 10 
auf dem Grundstück in 16356 Ahrensfelde

Gemarkung:	 Blumberg
Flur:	 8
Flurstück:	 33

wird eingestellt.
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für Umwelt Brandenburg unter https://lfu.brandenburg.de/info/
genehmigungen-ost zugänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid den 
Einwendern und auch gegenüber Dritten, die keine Ein-
wendung erhoben haben, als zugestellt.

Nach der öffentlichen Bekanntmachung können der Bescheid 
und seine Begründung bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist 
von den Personen, die Einwendungen erhoben haben, beim 
Landesamt für Umwelt, Genehmigungsverfahrensstelle Ost 
schriftlich oder elektronisch angefordert werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung dieses Widerspruchsbescheides Klage bei dem Ober-
verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg in Berlin erhoben wer-
den.

Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die Zulassung der 
Windkraftanlage hat keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag 
eines Dritten auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der 
Anfechtungsklage gegen die Zulassung der Windkraftanlage 
nach §  80 Absatz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichtsordnung 
kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zu-
lassung beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit 
Sitz in Berlin gestellt und begründet werden.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 58)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Service

BEKANNTMACHUNGEN DER KÖRPERSCHAFTEN, ANSTALTEN UND 
STIFTUNGEN DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree

Öffentliche Bekanntmachung 
über die erneute Beteiligung zum Entwurf 

des Sachlichen Teilregionalplans 
„Erneuerbare Energien“ Oderland-Spree

Bekanntmachung der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Oderland-Spree 

Vom 2. Juni 2025

Die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemein-
schaft Oderland-Spree hat auf ihrer 2. Sitzung am 2. Juni 2025 
den 2. Entwurf des Sachlichen Teilregionalplans „Erneuerbare 
Energien“ Oderland-Spree mit seiner Begründung gebilligt 
und den Umweltbericht zur Kenntnis genommen (Beschluss 
25/02/10) sowie den Beschluss über die erneute Beteiligung 
zum Entwurf des Sachlichen Teilregionalplans „Erneuerbare 
Energien“ Oderland Spree und über die öffentliche Auslegung 
des 2. Entwurfs mit Begründung und Umweltbericht sowie der 

zweckdienlichen Unterlage Schallimmissionsprognose  gefasst 
(Beschluss 25/02/11).

Das erneute Beteiligungsverfahren richtet sich nach §  9 Ab-
satz 3 des Raumordnungsgesetzes (ROG) in der Fassung vom 
22. Dezember 2008 (BGBl.  I S. 2986), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. I Nr. 88) geändert 
worden ist, in Verbindung mit §  2 Absatz  3 des Gesetzes zur 
Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung 
(RegBkPlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Feb- 
ruar 2012 (GVBl. I Nr. 13), das zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 14. Mai 2024 (GVBl. I Nr. 20) geändert worden ist.

Wird demnach der Planentwurf nach Durchführung der ersten 
Beteiligung dergestalt geändert, dass dies zu einer erstmaligen 
oder stärkeren Berührung von Belangen führt, so ist der geänderte 
Teil erneut im Internet zu veröffentlichen; in Bezug auf die Än- 
derung ist erneut Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

Die im gebilligten 2. Planentwurf enthaltenen Änderungen 
führen zu einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Be-
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langen. Aufgrund des Umfangs und der Tragweite der Änderun-
gen in mehreren Teilen des Planentwurfs, in der Begründung 
und im Umweltbericht werden alle geänderten Unterlagen voll-
ständig veröffentlicht und ausgelegt.

Der Geltungsbereich des Sachlichen Teilregionalplans „Er-
neuerbare Energien“ der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Oderland-Spree umfasst die gesamte Region Oderland-Spree, 
die gemäß § 3 Absatz 2 Nummer 3 RegBkPlG aus den Gebieten 
der Landkreise Märkisch-Oderland und Oder-Spree sowie der 
kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) besteht.

Der 2. Entwurf des Sachlichen Teilregionalplans „Erneuerbare 
Energien“ beinhaltet textliche und zeichnerische Festlegungen 
zum Thema Windenergienutzung als Vorranggebiete und text-
liche Festlegungen zum Thema Photovoltaik-Freiflächenanlagen.

Der mit dem 2. Entwurf des Sachlichen Teilregionalplans „Er-
neuerbare Energien“ ausliegende Umweltbericht beinhaltet 
umweltbezogene Informationen und dokumentiert gemäß § 8 
Absatz 1 ROG die voraussichtlichen erheblichen Auswirkun- 
gen des Teilregionalplans auf die Menschen, einschließlich der 
menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt, die Fläche, den Boden, das Wasser, das Klima und die 

Luft, die Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter sowie die 
Wechselwirkungen. Darüber hinaus gibt der Umweltbericht 
Auskunft über geprüfte Alternativen und Maßnahmen zur Ver-
meidung, zur Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Umweltauswirkungen sowie über geplante Maßnahmen zur 
Überwachung der Umweltauswirkungen.

Der 2. Entwurf des Sachlichen Teilregionalplans „Erneuerbare 
Energien“ wird mit seiner Begründung, dem Umweltbericht 
und einer zweckdienlichen Unterlage zur Ermittlung der Schall-
immissionen von Windenergieanlagen (Schallimmissionsprog- 
nose) im Zeitraum

vom 7. Juli 2025 bis einschließlich 8. August 2025

im Internet veröffentlicht unter:

https://www.rpg-oderland-spree.de/regionalplaene/sachlicher-
teilregionalplan-erneuerbare-energien

Zusätzlich werden diese Unterlagen im selben Zeitraum bei den 
nachfolgend benannten Stellen während der angegebenen Zei-
ten sowie außerhalb der benannten Zeiten nach telefonischer 
Vereinbarung für alle zur kostenlosen Einsicht ausgelegt:

Ort der öffentlichen Auslegung Dienststunden
Regionale Planungsgemeinschaft
Oderland-Spree

Regionale Planungsstelle
Oderland-Spree
Eisenbahnstraße 140
15517 Fürstenwalde/Spree
Telefon: 03361 598-0242

Montag, Mittwoch und Donnerstag
9:00 - 12:00 Uhr und
13:00 - 16:00 Uhr
Dienstag
9:00 - 18:00 Uhr
Freitag
9:00 - 12:00 Uhr

Stadt Frankfurt (Oder) Stadtverwaltung Frankfurt (Oder)
Dezernat II
Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
Goepelstraße 38
Stadthaus, Haus 1, 1. OG,
Raum 1.421
15234 Frankfurt (Oder)
Telefon: 0335 552-6107

Montag, Mittwoch und Donnerstag
9:00 - 12:00 Uhr und
13:00 - 16:00 Uhr
Dienstag
9:00 - 18:00 Uhr
Freitag
9:00 - 12:00 Uhr

Landkreis Märkisch-Oderland Kreisverwaltung Märkisch-Oderland
Fachbereich I
Wirtschaftsamt
Puschkinplatz 12
Raum A-105
15306 Seelow
Telefon: 03346 850-7601

Montag, Mittwoch und Donnerstag
9:00 - 12:00 Uhr und
13:00 - 16:00 Uhr
Dienstag
9:00 - 18:00 Uhr
Freitag
9:00 - 12:00 Uhr

Landkreis Oder-Spree Kreisverwaltung Oder-Spree
Dezernat II - Innenverwaltung, Bauen
und Kreisentwicklung, Amt für
Kreisentwicklung und Infrastruktur
Breitscheidstraße 7
Haus B, Empfang/Wachschutz
15848 Beeskow
Telefon: 03366 35-1801; 35-1802

Montag, Mittwoch und Donnerstag
9:00 - 12:00 Uhr und
13:00 - 16:00 Uhr
Dienstag
9:00 - 18:00 Uhr
Freitag
9:00 - 12:00 Uhr



Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 26 vom 25. Juni 2025452

Die im Vergleich zu den Fassungen der 1. Beteiligung vor-
genommenen konkreten textlichen und zeichnerischen Ände- 
rungen sind in den veröffentlichten Unterlagen kenntlich ge-
macht.

In Bezug auf die Änderung des Planentwurfs, seiner Be-
gründung und des Umweltberichts können im Zeitraum vom 
7.  Juli 2025 bis einschließlich 15.  August 2025 Stellung-
nahmen abgegeben werden.

Stellungnahmen sollen elektronisch per E-Mail an die folgende 
E-Mail-Adresse übermittelt werden:

beteiligung@rpg-oderland-spree.de

Darüber hinaus können Stellungnahmen auch postalisch an die

Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree
Regionale Planungsstelle
Eisenbahnstraße 140
15517 Fürstenwalde/Spree

gerichtet werden.

Während der angegebenen Dienststunden ist eine Abgabe von 
Stellungnahmen schriftlich oder mündlich zur Niederschrift in 
den oben genannten Auslegungsstellen möglich.

Nach Ablauf der Frist sind alle Stellungnahmen ausgeschlossen, 
die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 9 
Absatz 2 Satz 4 Nummer 3 ROG).

Fürstenwalde/Spree, den 2. Juni 2025

Gernot Schmidt 
Vorsitzender der Regionalen Planungsgemeinschaft 

Oderland-Spree
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Amt für Statitik Berlin-Brandenburg Anstalt des öffentlichen Rechts, Potsdam

2024 2023
EUR EUR EUR

1. 40.844.009,64 42.144.741,21
2. 1.387.709,70 1.946.030,56
3.

a) Aufwendungen für bezogene Leistungen -7.034.863,59 -7.892.055,26
-7.034.863,59 -7.892.055,26

4.
a) Löhne und Gehälter -24.729.155,73 -24.931.592,40
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung -6.767.349,18 -5.920.025,07
- davon für Altersversorgung: EUR 1.121.739,65

(Vorjahr: EUR 420.031,73)
-31.496.504,91 -30.851.617,47

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen -246.135,09 -409.016,49

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -5.422.419,41 -5.991.277,62
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 547.925,38 454.259,04

- davon aus der Abzinsung: EUR 240.327,39
(Vorjahr: EUR 276.249,37)

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -225.308,15 -211.028,87
- davon aus der Aufzinsung: EUR 225.308,15

(Vorjahr: EUR 211.028,87)
9. Ergebnis nach Steuern -1.645.586,43 -809.964,90

10. Jahresfehlbetrag -1.645.586,43 -809.964,90

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Personalaufwand

Sonstige betriebliche Erträge
Materialaufwand

Umsatzerlöse
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Amt für Statistik Berlin-Brandenburg Anstalt des öffentlichen 
Rechts
Potsdam

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2024 beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die ETL Mitteldeutschland 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leipzig, hat folgenden 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zum vollständigen 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 und dem Lagebericht 
für das Geschäftsjahr 2024 erteilt:

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg Anstalt des öf-
fentlichen Rechts, Potsdam:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Amtes für Statistik  
Berlin-Brandenburg Anstalt des öffentlichen Rechts, Potsdam, 
- bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Ge-
winn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - 
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Amtes 
für Statistik Berlin-Brandenburg Anstalt des öffentlichen 
Rechts, Potsdam, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2024 geprüft. Die Ausführungen des gesetzlichen 
Vertreters in den Abschnitten 3 bis 8 im Lagebericht haben wir 
in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht 
inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse

-	 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent-
lichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs- 
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der An-
stalt zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und

-	 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Anstalt. In allen wesent-
lichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil 
zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf die Darstellung und 
Beurteilungen in den Abschnitten 3 bis 8 des Lageberichts.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 

der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von der Anstalt unabhängig in Überein-
stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderun- 
gen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht zu dienen.

Hinweis zur Hervorhebung eines Sachverhaltes

Wir weisen auf die Ausführungen des Vorstandes im Lage-
bericht im Abschnitt 12 „Herausforderungen und Zukunftsaus-
blick“ hin, in dem beschrieben wird, dass die Aufrechterhaltung 
der Zahlungsfähigkeit des AfS nur im Zusammenhang mit 
einer jährlich abzuschließenden kostendeckenden Servicever-
einbarung zur Finanzierung des AfS durch die Länder Berlin 
und Brandenburg erfolgen kann. Weiterthin führt der Vorstand  
aus, dass zunehmende Anforderungen in den Bereichen Daten- 
schutz, IT-Sicherheit und Digitalisierung zusätzlichen Kapital-
bedarf erfordern, um die gesetzlich angeordneten Pflichten aus 
EU-, Bundes- und Landesstatistiken zu erfüllen sowie Zukunfts-
aufgaben zu bewältigen. Ebenso werden Tarifsteigerungen aus 
der Entwicklung des TV-L, Mehrbelastungen durch die Infla-
tion und gestiegene Energiekosten die Liquidität des AfS be-
lasten.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht sind bezüglich dieses Sachverhaltes nicht modifiziert.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informatio-
nen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die 
Darstellung und Beurteilungen in den Abschnitten 3 bis 8 des 
Lageberichts.

Die sonstigen Informationen umfassen aber nicht den Jahres-
abschluss, nicht die inhaltlich geprüften Lageberichtsangaben 
und nicht unseren dazugehörigen Bestätigungsvermerk.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und Lagebricht 
erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen und dem-
entsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgend-
eine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Ver-
antwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu 
lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

-	 wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zu den 
inhaltlich geprüften Lageberichtsangaben oder zu unsern 
bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

-	 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
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Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Ver-
waltungsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstel- 
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Anstalt vermittelt. Ferner ist der gesetzliche 
Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Auf-
stellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und 
Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche 
Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Anstalt zur 
Fortführung der übertragenen Tätigkeiten zu beurteilen. Des 
Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusam- 
menhang mit der Fortführung der übertragenen Tätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwort-
lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der übertragenen Tätigkeiten zu bilanzieren, so-
fern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten ent-
gegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Anstalt vermittelt sowie in allen wesent-
lichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für 
die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als not-
wendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetz-
lichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende ge-
eignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen 
zu können.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Feststellung des 
Jahresabschlusses und die Genehmigung des Lageberichtes 
sowie die Verwendung des Jahresergebnisses (Artikel 6 Abs. 1 
Punkt 7 des Staatsvertrages zwischen dem Land Berlin und 
dem Land Brandenburg zur Errichtung eines Amtes für Statis-
tik Berlin Brandenburg).

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den 
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden 
als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet wer-
den könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-
lage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

-	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher 
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lage-
bericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus do-
losen Handlungen resultierende wesentliche falsche Dar-
stellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, 
dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Dar-
stellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen 
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

-	 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den 
für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der 
internen Kontrollen der Anstalt bzw. dieser Vorkehrungen 
und Maßnahmen abzugeben.

-	 beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetz-
lichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammen-
hängenden Angaben.

-	 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des 
von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der übertragenen Tätig-
keiten sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-
same Zweifel an der Fähigkeit der Anstalt zur Fortführung 
der übertragenen Tätigkeiten aufwerfen können. Falls wir 
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicher-
heit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese An-
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gaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil 
zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 
der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die 
Anstalt ihre übertragenen Tätigkeiten nicht mehr fortführen 
kann.

-	 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahres-
abschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob 
der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Anstalt vermittelt.

-	 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage der Anstalt.

-	 führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetz-
lichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 

Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen 
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunfts-
orientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten An-
gaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben 
wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares  
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu-
kunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ-
lich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, 
die wir während unserer Prüfung feststellen.

Leipzig, 4. April 2025

ETL Mitteldeutschland GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Reinhardt 
Wirtschaftsprüfer

gez. Zätzsch-Loos 
Wirtschaftsprüfer

Ungültigkeitserklärung von Dienstausweisen

Landesbetrieb Forst Brandenburg

Der durch Verlust abhandengekommene Dienstausweis von 
Herrn Phillip Weiß, tätig beim Landesbetrieb Forst Bran- 
denburg, Dienstausweis-Nr.  221660, ausgestellt durch den  
Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg am 
08.02.2023, gültig bis 07.02.2033, wird hiermit für ungültig 
erklärt.

SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN

Der durch Verlust abhandengekommene Dienstausweis von 
Frau Melanie Ulmer, tätig beim Landesbetrieb Forst Branden-
burg, Dienstausweis-Nr. 209233, ausgestellt durch den Zentral-
dienst der Polizei des Landes Brandenburg am 01.11.2021, gül-
tig bis 31.10.2031, wird hiermit für ungültig erklärt.

Der durch Verlust abhandengekommene Dienstausweis von 
Herrn Uwe Huhn, tätig im Landesbetrieb Forst Brandenburg, 
Forstbetrieb Groß Schönebeck, Dienstausweis-Nr.  208 271, 
wird hiermit für ungültig erklärt
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Gläubigeraufrufe

Der Verein Dezentrale Abwasserbehandlung Kossenblatt e. V., 
Weg zur Schafbrücke 8, 15848 Tauche OT Kossenblatt, ist in 
der Mitgliederversammlung vom 11. April 2025 aufgelöst wor-
den. Die Gläubigerinnen und Gläubiger werden aufgefordert, 
bestehende Ansprüche gegen den Verein bei nachstehend ge-
nannten Liquidatorinnen und Liquidatoren anzumelden:

Eberhard Krüger	 Sabine Reinicke
Weg zur Schafbrücke 8	 Görsdorfer Weg 20
15848 Tauche OT Kossenblatt	 15848 Tauche

Der Verein „Korporierte Schützengilde zu Gransee 1851“, 
Berliner Straße 39 in 16775 Gransee, wurde mit Beschluss der 
Mitgliederversammlung vom 9. November 2024 aufgelöst. Die 
Gläubigerinnen und Gläubiger werden aufgefordert, bestehende 
Ansprüche gegen den Verein bei nachstehend genannten Liqui-
datoren anzumelden:

Mario Tramontin	 Jan Mittig
Mühlenstraße 13 A	 Kreuzstraße 20
16775 Gransee	 16775 Gransee

Der Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.  V. Orts-
gruppe Basdorf e. V., Lange Enden 1, 16348 Wandlitz, ist am 
2.  Februar 2025 aufgelöst worden. Die Gläubigerinnen und 
Gläubiger werden aufgefordert, bestehende Ansprüche gegen 
den Verein bei nachstehend genannten Liquidatorinnen anzu-
melden:

Silvia Schneider	 Corinna Erlach
Blumenstraße 18	 Finkenweg 25
16348 Wandlitz	 16515 Oranienburg

Petra Fenske
Virchowstraße 15 A
16341 Panketal

NICHTAMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Der Verein Märkischer Kulturbund Strausberg e.  V., c/o 
Im Theodor-Fontane-Gymnasium, August-Bebel-Straße  49, 
15344  Strausberg, wurde durch Beschluss der Mitgliederver-
sammlung vom 25. März 2025 aufgelöst. Die Gläubigerinnen 
und Gläubiger werden aufgefordert, bestehende Ansprüche 
gegen den Verein bei nachstehend genanntem Liquidator an-
zumelden:

Andreas Jakob
Eichenallee 28
15345 Altlandsberg

Der Verein GüKü e. V., Mühlenweg 3, 14532 Stahnsdorf, ist 
am 18. Dezember 2024 aufgelöst worden. Die Gläubigerinnen 
und Gläubiger werden aufgefordert, bestehende Ansprüche 
gegen den Verein bei nachstehend genannten Liquidatorinnen 
anzumelden:

Franziska Brandt	 Daniela Schubert
Kleibergasse 3	 Großbeerenstraße 11
14974 Ludwigsfelde	 14532 Stahnsdorf OT Güterfelde
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